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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
LA/076/2019 

Sachgebiet 

Liegenschaftsverwaltung 

Sachbearbeiter 

Herr Herdin 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 04.11.2019 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Verkehrssituation Brandstätterstraße - Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo 
30 km/h 

 
Sachverhalt: 
 
 
Die beim Markt Cadolzburg eingegangenen Anträge betreffend die Beschränkung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h in der Brandstätterstraße wurden im Rahmen einer 
Ortsbesichtigung gemeinsam mit Vertretern der Polizei und des Landratsamtes Fürth geprüft. Die 
schriftliche Stellungnahme hierzu ist am vergangenen Donnerstag, 31.10.2019, eingegangen. 
 
In Abwägung mit den allgemeinen Vollzugsbestimmungen der Straßenverkehrsordnung sieht das 
Landratsamt keine Möglichkeit, im Zuge der Brandstätterstraße eine feste Beschilderung mit 
30km/h anzuordnen.  
 
Allerdings sehen sie, wie auch die Polizei, die Möglichkeit, die in Cadolzburg-Süd bereits 
bestehende „Zone 30“ auf die Brandstätterstraße auszudehnen. Zu dieser Umsetzung findet am 
Donnerstag, 07.11.2019, ein abschließendes Gespräch mit der Polizei statt. Dabei sollen das 
Einzugsgebiet im Allgemeinen sowie weitere Einzelheiten, z.B. die „Rechts-vor-Links“-Regelungen, 
geklärt werden. Eine abschließende Beschlussfassung kann dann der Ausschuss in seiner 
Dezember-Sitzung durchführen. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt den Vortrag des Vorsitzenden einstweilen zur Kenntnis. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Angelegenheit soweit aufzubereiten, dass in der Dezember-
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die Angelegenheit beraten und beschlossen werden 
kann. 
 
 
 
 


